
Tschechoslowakei

Oberstes Verwaltungsgericht in Prag
17. Februar 1931. (Juristen-Zeitung f. d. tschechoslow. Rep. 1932, Bei-

lage S. 1. Nr. 991) l&apos;)
Sprachenrecht - Zurückweisung einer Revisionsbeant-
wortung - Verletzung des Sprachengesetzes.

Der Ausspruch des Obersten Gerichtes in Brünn, der eine Revisions-
beantwortung als den Sprachenvorschrilten nicht entsprechend zurück-
weist, ist ein Akt gerichtlicher Rechtsprechung.

Die Revisionsbeantwortung ist damit nicht nur vom verwaltungs-
rechtlichen, sondern auch vom zivilprozessualen Gesichtspunkt aus erledigt.

Wenn später von der zuständigen Verwaltungsbehörde, dem Justiz-
ministerium eine Verletzung des Sprachenrechtes lestgestellt wird, so ist
doch eine Abhille nicht mehr möglich, da die Sache, endgültig erledigt ist.

Aus den Gründen:
Im Rechtsstreite der Klägerin Oberschlesischer Knappschafts-

verein in Tarnowitz, derzeit in Gleiwitz und des Spolka bracka in
Tarnowskie Gory gegen die beklagte Firma Vitkovicer Steinkohlen-
gruben in Mähr. Ostrau wegen Ersatzes des durch die Entwertung des
Lazarettes verursachten Schadens wurde das Urteil des Kreisgerichtes

I) Die Entscheidung widerspricht der oben S. 157 abgedruckten Entscheidung
des Kammergerichts Berlin, auf die statt einer ausführlichen Kritik verwiesen wird.
Die Auffassung des Obersten Verwaltungsgerichtes würde zu dem Ergebnis führen, daß
der Sprachenschutz insoweit illusorisch wäre, als das gegen die sprachenrechtlichen Be-

stimmungen verstoßende ordentliche Gericht zur endgültigen Entscheidung berufen ist.
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in Mähr. Ostrau vom 24. Februar i926,.mit welchem die beklagte Partei

verurteilt wurde, im Instanzenzuge&apos;besiätigt. Das Oberste Gericht

in Brünn hat mit dem Urteil VOM 12. jUli&apos;1927,. der Revision der be-

klagten Partei aus sachlichen Gründen keine Folge gegeben, gleichzeitig
jedoch. unter Absatz 11 den Be sch 1u ß erlassen, daß

-

die kevisions-

beantwortung der klagenden, Parteien. nach Art. 4 der Regierungs-
verordnung vom 3. Februar 1926, Nr. 17 SIg. d. G. u. V., zurückgewiesen
wird, weil den klagenden Parteien als ausländischen Vereinen das Recht

nach § 2 des Gesetzes VOM 29. Februar 1920, Nr. 122 Slg.&apos;d. G. u. V.,
nicht zusteht, und ihre durch den Rechtsvertreter übdrreichte&apos;Revisions-

beantwortung in einer anderen als der Staatsspräche&apos;, verfaßt&apos; war.,

Der seitens des Oberschlesischen, Knappschaftsvereines in Tarno-

witz, derzeit in Gleiwitz, gegen den Beschluß des Obersten Gerichtes in

Brünn betreffend die Zurückweisung der Revisionsbeantwortung des

klagenden Vereines erhobenen Sprathenaufsichtsbeschwerde hat das

justizministerium im Instanzenzuge unter Aufhebung der die, Beschwerde

zurückweisenden Entscheidung des Präsidiums des Obersten Gerichtes

in Brünn Folge gegeben, worauf das Präsidium des Obersten Gerichtes

in Brünn mit der Entscheidung vom i. Oktober 1927 der Beschwerde

des o&apos;ben genannten Vereines insofern&apos;Folge&apos;gab, als es erkannt hat,
daß das Oberste Gericht in Brünn verpflichtet war, von der Beschwerde-

führerin die Revisionsbeantwortung in deutscher Sprache anzunehmen,
im übrigen der Beschwerde aus folgenden Gründen nicht stattgegeben hat -

Der Aufsichtsbeschwerde wurde teilweise stattgegeben und er-

kannt, wie oben in dem, Ausspruche angeführt, weil das justizmini-
sterium mit der Entscheidung vom 24. September 1927 in diesem Falle

erkannt hat, daß nach dem Sprachengesetze die tschechoslowakische

Staatsbürgerschaft eines Angehörigen, einer Minderheitssprache keine

Voraussetzung für den Gebrauch der Minderheitssprache bildet. Die

Beschwerdeführerin, deren Zugehörigkeit zur Sprache der deutschen

Minderheit nicht in Zweifel steht, konnte daher in dieser Angelegenheit
des Kreisgerichtes in Mähr. Ostrau Eingaben in deutscher Sprache
überreichen (Art. 14, 18, 36 der, Sprachenverordnung). Dem zweiten

Antrage der Aufsichisbeschwerde, dem Obersten Gerichte, aufzutragen,
die Revisionsbeantwortung der Beschwerdeführerin anzunehmen und

insbesondere bezüglich der Kosten, in deutscher Sprache zu erledigen,
konnte nicht stattgegeben werden. Dieser Anspruch geht über die

Grenzen der Aufsichtsbeschwerde hinaus und das Präsidium des Obersten

Gerichtes als Aufsichtsbehörde ist zur Fällung der beantragten Ent-

scheidung nicht berechtigt (§ 4 J.-N., § 96, Abs. i, der Verf.-Urk., Art. 96,
Abs. 3, der Sprachenverordnung).

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das justizministerium
der Beschwerde des beschwerdeführenden Vereines gegen die Ent-

scheidung des Präsidiums des Obersten Gerichtes in Brünn im wesent-

lichen aus folgenden Gründen keine Folge gegeben:
Gemäß § 7 des Gesetzes VOM 29. Februar 192o, Nr. 122 Slg. - d.

G. u. V., sind Streitigkeiten über den Sprachengebrauch als Verwaltungs-
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sache abgesondert von der Sache selbst zu verhandeln und zu ent-
scheiden. Eine Sprachenstreitigkeit hat somit nach dieser Bestimmung
keinen Einfluß auf den weiteren Verlauf des Verfahrens in der Haupt-
sache&apos;sie hemmt oder unterbricht insbesondere dasselbe an und für sich
nicht* Deshalb hat auch die Regierungsverordnung&apos;vOm 3. Februar 1926,
Nt.,&apos; d. G. u. V., im Art.. Abs. 3, bestimmt, daß die Aufsichts-
behörde gegebenenfalls die nach der Natur der Sache noch

mögliche Abhilfe verfügt. Sobald aber die Sache selbst bereits end-

gültig erledigt ist-, ist eine Abhilfe nicht mehr möglich, selbst wenn ent-
schieden Wurde; daß das&gt; Sprachenrecht&apos;verjetZt Worden ist, denn weder
das Sprachengesetz selbst noch die Regierungsverördnung hierzu haben
bestimmen können und bestimmt, daß das Verfahren in der Sache
selbst nach &apos;günstiger Erledigung - des Sprachenstreites wieder aufge-
nommen werden kann. Da§ Ministerium hat sich daher definder ange-
fochtenen Entscheidung ausgesprochenen Anschauung angeschlossen,
daß. der Antrag der Beschwerdeführerin über die Grenzen. der Auf-
sichtsbeschw hinausgeht, indem &apos;er schon die in Rechtskraft er-

wachsene Entscheidung.in der Sache selbst betrifft.
Über die gegen diese Entscheidung erhobene Beschwerde hat das

Oberste Verwaltungsgericht folgendes erwogen:
Die Frage, ob durch die Zurückweisung der Revisionsbeantwortung,

welche in dem von dem beschwerdeführenden Vereine gegen die Firma
Witkowitzer Steinkohlengruben in Mähr. Ostrau-puncto Schadenersatz
geführten Rechtsstreite seitens der beschwerdeführenden Partei in
deutscher Sprache überreicht wurde, das Sprachenrecht der beschwerde-
führenden Partei verletzt wurde, ist mit der Entscheidung des Präsi
diums des Obersten Gerichtes in Brünn vom i. Oktober 19227, G.-Z.
Präs. 1042/2-7, zugunsten des beschwerdeführenden Vereines rechts-

kräftig gelöst worden. In dieser Entscheidung wurde nämlich ausge-
sprochen, daß dieser Verein berechtigt war, in jenem Streite Eingaben
in deutscher Sprache zu überreichen, und entschieden, daß das Oberste
Gericht verpflichtet war, die Revisionsbeantwortung in deutscher

Sprache anzunehmen. Der beschwerdeführende Verein stellte jedoch
überdies den Antrag, dem Obersten Gerichte aufzutragen, die Revisions-

beantwortung anzunehmen und zu erledigen, insbesondere in bezug
auf die Kosten. Dieses Petit wurde im Instanzenzuge mit der ange-
fochtenen Entscheidung im wesentlichen mit der Begründung abge-
wiesen, daß die Sache selbst (nämlich der Rechtsstreit) bereits endgültig
erledigt worden ist, so daß schon keine Abhilfe mehr möglich sei, auch
wenn der Sprachenstreit zugunsten des beschwerdeführenden Vereines
ausgefallen ist. Das Petit der Partei betreffe die Entscheidung in der
Sache selbst und gehe daher über die Grenzen einer zulässigen Auf-
sichtsbeschwerde hinaus.

Die Beschwerde rügt die Gesetzwidrigkeit der angefochtenen Ent-

scheidungl indem sie anführt, daß die Revisionsbeantwortung seitens
des Obersten Gerichtes vom Gesichtspunkt der Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung überhaupt nicht erledigt worden sei. Nach Anschauung
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der Beschwerde wurde über dieselbe vom Obersten Gerichte nur vom.

verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkte entschieden, nachdem es dieselbe

nur vom sprachlichen Gesichtspunkt aus beurteilt hat, weshalb der

beschwerdeführende Verein berechtigt gewesen sei, im Wege der Auf-

sichtsbeschwerde zu verlangen, daß dem Obersten Gerichte aufgetragen
werde, die Revisionsbeantwortung auch vom Gesichtspunkt der Zivil-

prozeßordnung einer Erledigung zuzuführen. Von diesem Standpunkte:
ausgehend, legt sodann die Beschwerde dar, daß die in der angefochtenen
Entscheidung zum Ausdruck gebrachte Anschauung, wonach eine Ab-

hilfe nicht mehr möglich ist, irrig sei. Eine solche Abhilfe sei möglich,
weil das Oberste Gericht über die Revisionsbeantwortung bisher über-

haupt nicht als Gerichtsbehörde, sondern nur vom verwaltungsrecht-
lichen Gesichtspunkte aus abgesprochen habe, so daß es sich um keine,

Änderung eines gerichtlichen judikatmäßigeh Ausspruches, welcher

noch nicht vorlag und den der beschwerdeführende Verein eben an-

strebt, handeln würde.
Das Oberste Verwaltungsgericht hat die Beschwerdeeinwendungen

nicht als begründet erkannt.
Die ganze Beschwerde und.die in derselben erhobenen Einwen-

dungen sind auf dem Gedanken aufgebaut, daß der in dem Urteile vom

I?-. Juli 1927, G.-Z. RV 11 637/2,6, enthaltene Ausspruch kein richter-

licher Spruch, sondern nur eine verwaltungsrechtliche Entscheidung
sei. Hierin befindet sich jedoch eben die Beschwerde im Irrtum. Das

Gericht soll und muß bei Entscheidung über die Revisionsbeschwerde
einer Partei auch prüfen, ob die von der Gegenpartei überreichte Re-

visionsbeantwortung geeignet ist, Gegenstand seiner meritorischen

Erwägungen zu sein. Es hat daher die RevisiOnsbeantwortung in erster

Linie in formeller Hinsicht zu überprüfen, namentlich, ob sie fristgerecht
überreicht wurde und formell einwandfrei ist. Gelangt es zur Anschauung,
daß ein Formfehler der meritorischen Verhandlung derselben im Wege
steht, wird es dieselbe zurückweisen, d. h. in merito nicht berücksichtigen,
Auch diese Tätigkeit beinhaltet die Ausübung der richterlichen Gewalt

und der Ausspruch über die Zurückweisung einer Revisionsbeant-

wortung ist ein Akt der Rechtsprechung. Es wird wohl niemand ernstlich

daran zweifeln, daß es sich um einen Akt richterlicher Rechtsprechung
handelt, wenn das Oberste Gericht eine Revisionsbeantwortung aus

dem Grunde zurückweist, weil sie den Vorschriften des § 507, Abs. 3, der

Z.-P.-G. nicht entspricht. Durch das Sprachengesetz, welches im § i

normiert, daß die tschechoslowakische Sprache die staatliche offizielle

Sprache der Republik, und daher insbesondere die Sprache ist, in&apos;der
mit Vorbehalt dessen, was in den § § 2 und 5 festgesetzt wird und mit

Ausnahme dessen, was gemäß § 6 für die Podkarpatska Rus festgesetzt
werden wird, die Amtierung aller Gerichte vor sich geht, wird

allerdings noch die weitere Bedingung statuiert, von welcher die Frage
abhängig ist, ob eine bei Gericht überreichte Eingabe der Partei zum

Gegenstande meeritorischer Erwägungen gemacht werden kann. Denn

§ i des Sprachengesetzes hat unter der Amtierung der Gerichte, Be-
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hörden usw. auch diejenige Sprache vor Augen, in welcher sich die

Parteien an die Gerichte und Behörden wenden dürfen (vgl. Bah. 3144,
4907). § 7 des Sprachengesetzes bestimmt wohl, daß Streitigkeiten
über den Sprachengebrauch bei Gerichten, Behörden von den

zuständigen staatlichen Aufsichtsorganen abgesondert von der Ange-
legenheit, in der sie entstanden sind, erledigt werden. Hieraus geht
nach Anschauung des Obersten Verwaltungsgerichtes hervor, daß die

Gerichte bei der Erwägung darüber, ob die von der Partei in einer anderen

als der Staatssprache überreichte Eingabe Gegenstand ihrer meritorischen

Erwägungen sein soll und kann, nur eine präjudizielle Frage lösen,
da zur eigentlichen Entscheidung die Organe -der Staatsverwaltung
berufen sind. Auf Grund der Lösung dieser präjudiziellen Frage ent-

scheiden sie sodann, ob die Eingabe der Partei den Gegen-stand meri-
torischer Erwägungen, einer sachlichen Entscheidung bilden kann,

.7oder ob sie als zur meritorischen Erwägung ungeeignet zurückgewiesen
werden soll. Der Ausspruch über die Zurückweisung einer den Sprachen-
vorschriften nicht entsprechenden Eingabe ist aber und bleibt auch ein

j udikatmäßiger richterlicher Spruch, zu welchem die ungünstige Lösung
der präjudiziellen Frage des Sprachenrechtes der Partei die Veran-

lassung geboten hat. In diesem Stadium handelt es sich noch nicht um
die Lösung eines. Sprachenstreites, welcher in jenem Zustand überhaupt
noch nicht entstanden ist. Den Gegenstand gerichtlicher Entscheidung
bildet hier eben nur die Frage, ob eine Eingabe der Partei meritorisch

erledigt oder zurückgewiesen werden &apos;soll.
Das Oberste Verwaltungsgericht ist bei Applikation dieser Erwä-

gungen auf den konkreten Fall zu folgendem Schlussegelangt: Der

in dem Urteile des Obersten Gerichtes vom 12. jUli 1927, Z.R. Il 637/26,
enthaltene Ausspruch, daß die Revisionsbeantwortung zurückgewiesen
wird, ist ein judikatmäßiger Ausspruch, mit welchem das Oberste Gericht
in Ausübung seiner richterlichen Gewalt im Sinne derZivilprozeßordnung
über diese Revisionsbeantwortung entschieden und sie aus dem Grunde,
weil sie in sprachlicher Hinsicht den gesetzlichen Vorschriften nicht

entsprach, als zur &apos;meritorischen Behandlung ungeeignet erkannt hat.
Diese Entscheidung stellt demnach einen Akt gerichtlicher Recht-

sprechung dar, welche die Revisionsbeantwortung vom Gesichtspunkte
der Zivilprozeßordnung aus beurteilt und sie als ungeeigneten Gegen-
stand meritorischer Erwägungen des Obersten Gerichtes zu sein, zurück-

gewiesen hat.

Deshalb konnte das Oberste Verwaltungsgericht den von der

Beschwerde vertretenen Standpunkt, daß über die Revisionsbeant-

wortung nur vom verwaltungsrechtlichen und nicht vom Gesichtspunkte
der Zivilprozeßordnung abgesprochen worden sei, nicht als begründet
erkennen.

Auch die weiteren, oben bereits erwähnten Beschwerdeausführungen,
basieren auf der Anschauung, daß das Oberste Gericht über die Re-.

visionsbeantwortung des Beschwerdeführers nur vom verwaltungs-
rechtlichen Gesichtspunkte-aus entschieden hat. Nur aus dem Umstande,
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daß nach Anschauung der Beschwerde die Revisionsbeantwortung vom
prozessualen Gesichtspunkte bisher noch nicht erledigt worden ist,
folgert&apos;die Beschwerde, daß das Ansuchen, dem Obersten Gerichte

anzuordnen, -

die Revisionsbeantwortung sachlich vom prozessualen
.Gesichtspunkte zu erledigen, begründet war- und bekämpft nur, von

diesem Gesichtspunkte aus die in der angefochtenen Entscheidung
ausgesprochene Anschauung, daß eine Abhilfe nicht mehr möglich sei.

Wenn jedoch das Oberste Verwaltungsgericht oben dargelegt hat,
daß die Prämisse der Beschwerde, über die Revisionsbeantwortung
des beschwerdeführenden Vereines sei vom prozessualen Gesichtspunkt
nicht entschieden und dieselbe daher von diesem Gesichtspunkte aus

-nicht erledigt worden, irrig ist, fallen hiermit auch die oben angeführten,
einzig und allein auf diese irrige Prämisse gestützten Beschwerde-

einwendungen.
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